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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1993

Norm

ABGB §1096 Abs1 C

Rechtssatz

Nimmt der Vermieter im schriftlichen Mietvertrag zur Kenntnis, daß der Vermieter (Fruchtgenußberechtigter des im

Wohnungseigentum stehenden Geschäftslokals) zwar für seine Person baulichen Umgestaltungen des

Bestandobjektes zustimmt, für die Zustimmung der übrigen Miteigentümer (die er nicht vertritt) aber nicht einstehen

kann, wurde ihm damit die Erwirkung der zum bedungenen Gebrauch erforderlichen Bewilligung nicht vertraglich

überbunden.
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